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Ritter Schorsch

Grabesruhe im Taxi

Die Pressekonferenz, der ich zwei Stunden

eines wunderschönen Morgens geopfert
hatte, war mit dem lapidaren, wenn auch
nicht mehr taufrischen Satz zu Ende gegangen,

alles sei gut, was für die Verkehrssicherheit

getan werde. Weil mir noch eine Stunde
bis zur Abfahrt des Zuges blieb, kaufte ich
das schweizerische Weltblatt, setzte mich zu
einem Bier ins Bahnhofbuffet und begann zu
lesen. Noch ehe ich den Becher auch nur zur
Hälfte geleert hatte, stiess ich auf eine Nachricht,

die mir den lapidaren Schluss-Satz über
die Verkehrssicherheit aufs lebhafteste in
Erinnerung rief. Die Korrespondenz aus Bonn
nämlich handelte vom jüngst erlassenen Verbot

für Taxifahrer und ihre Gäste, während
der Fahrt miteinander zu reden. Den Beamten,

die diese Verordnung ausgebrütet hatten,

liegt die Verkehrssicherheit offenbar so

inbrünstig am Herzen, dass sie mit grösster
Selbstverständlichkeit auch das Schweigen
noch in ihren Dienst stellten. Unerfindlich
bleibt bei soviel Eifer eigentlich nur, weshalb
es nicht gleich auf sämtliche Autos ausgedehnt

wurde; denn geredet wird ja nicht nur
in Taxis, und wo nur einer drinnen sitzt, findet

womöglich ein Selbstgespräch statt, das

den Verkehr ebenfalls gefährdet und folglich
gleichfalls zu verbieten ist. Ich weiss nicht,
ob im Augenblick, da dieser Text erscheint,
die Schweige-Verordnung bereits wieder das

Zeitliche gesegnet hat, weil sie sich im Stras-
sengewühl so unsäglich schwer kontrollieren
lässt. Aber das tut hier nichts zur Sache: mir
genügt, dass sie überhaupt zustande kam -
als Schulbeispiel für bürokratischen
Verhältnisblödsinn, der schon immer von der Tendenz

besessen war, menschliche Zwecke mit
unmenschlichen Mitteln zu entheiligen. Oder
will jemand bestreiten, dass es sich um ein
solches Schulbeispiel handle, wenn im Interesse

der Verkehrssicherheit eine Grabesruhe
verordnet wird, der man durch eben diese

Verkehrssicherheit entrinnen soll?
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